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In dem Rechtsstreit 

HHHHHH    ./.        DRV Bund 

 
bestätigen wir den Eingang des Gutachtens von Dr. OOOOOOO vom 
06.04.2014. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass ein sozialme-
dizinisch relevantes Leistungsbild zumindest ab 01.07.2013 nicht mehr 
festzustellen ist. Diese Feststellung bestätigt die Voraussetzungen einer 
Rente wegen voller Erwerbsminderung zumindest für den Zeitraum des 
Berufungsverfahrens. Zudem setzt sich der Gutachter Dr. O. kritisch mit 
der Vorbegutachtung durch Herrn Dr. T. auseinander und stellt hierzu 
fest, dass vorliegende Erkrankungen (Verschleißerscheinungen und 
Sehnenverkalkungen der Schultergelenke und Verschleißerscheinungen 
der Hüftgelenke) nicht berücksichtigt wurden und darüber hinaus die Be-
funderhebung der Wirbelsäule recht positiv vorgenommen wurde, obwohl 
die Verschleißerkrankung mit rezidivierenden Schmerzsyndromen und 
Bewegungseinschränkungen zumindest in den Diagnosen erfasst wor-
den sei. Auch die Beschreibung der Fußfehlstatik sei äußerst positiv dar-
gestellt, obgleich diese komplett verloren gegangen sei (Seite 27/28 des 
Gutachtens vom 06.04.2014). Dr. O. beanstandet zudem, dass Dr. T. 
selbst aktuell keine eigenen Röntgenaufnahmen angefertigt hat bzw. 
Röntgenbefunde lediglich nach Aktenlage wiedergibt und nicht Fremd-
aufnahmen selbst einsieht und interpretiert (Seite 27 unten). 
 
Das Gutachten des Herrn Dr. T. hatten wir bereits erstinstanzlich mit 
Schriftsatz vom 22.06.2012 beanstandet. 
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